
Sonderbedingungen für das PSD FestGeld

1. Mindesteinlage
Die FestGeldeinlage ist an eine Mindesteinlage gebunden. Diese
beträgt mindestens 2.500,– Euro.

2. Laufzeit
Die Laufzeit der FestGeldanlage beginnt mit dem Buchungstag der
Einlage und endet nach Ablauf der Festlegungsfrist. Wird die Fest-
Geldanlage fristgerecht zum Ende der Festlegungsfrist widerrufen,
so wird der Betrag  einem vom Kunden rechtzeitig benannten Kon-
to gutgeschrieben.

3. Verzinsung
Der Zinssatz wird nach Marktlage von der PSD Bank Köln eG festge-
setzt und bleibt während der Laufzeit der FestGeldeinlage unver-
ändert. Die Zinsen werden jeweils am Ende der Laufzeit dem Fest-
Geld-Konto gutgeschrieben (Zinsprolongation) oder überwiesen.
Die Verzinsung beginnt mit dem Buchungsfolgetag und endet mit
dem Tag der Fälligkeit.

4. Prolongation
Wird die FestGeldanlage nicht spätestens bis zwei Arbeitstage vor
Ablauf der Festlegungsfrist vom Kunden oder von der PSD Bank
Köln eG widerrufen, so wird die Laufzeit zu dem am Tage der Fällig-
keit geltenden Zinssatz um den ursprünglich vereinbarten Festle-
gungszeitraum verlängert.

5. Kündigung
FestGeldeinlagen sind während der Laufzeit für beide Seiten
unkündbar.

6. Bestätigung
Über die Anlage von FestGeld erhält der Kunde – auch im Falle
einer Prolongation –  eine schriftliche Bestätigung.

7. Verpfändung/Änderung
Die dem FestGeld zugrunde liegende Forderung kann an Dritte
weder abgetreten noch verpfändet werden.
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